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Antrag  81/S001: Landesfachausschüsse

Antragsteller*in: Landesvorstand
Status: eingereicht

Die Versammlung möge beschließen:

 1 §33 Abs. 2 Landessatzung:

 2 "(b) je Bezirksverband drei vom Bezirksvorstand bestellte Mitglieder; soweit 
 3 vorhanden, ist eines dieser Mitglieder der Sprecher des entsprechenden 
 4 Bezirksfachausschusses;"

 5 wird ersetzt durch

 6 "(b) je Bezirks- und Stadtverband bis zu sechs vom Bezirks- bzw. Stadtvorstand 
 7 bestellte Mitglieder; soweit vorhanden, ist eines dieser Mitglieder der Sprecher des 
 8 entsprechenden Bezirks- bzw. Stadtfachausschusses;"

 9 §33 Abs. 3 Landessatzung:

 10 "Jeder Landesfachausschuss kann zusätzlich zu den Vorschlägen der Bezirksverbände bis 
 11 zu 10 sachverständige Mitglieder mit Stimmrecht berufen. Nichtmitglieder können in 
 12 Einzelfällen als Sachverständige ohne Stimmrecht benannt werden."

 13 wird ersetzt durch

 14 "Jeder Landesfachausschuss kann zusätzlich zu den Vorschlägen der Bezirks- und 
 15 Stadtverbände sachverständige Mitglieder mit Stimmrecht berufen. Nichtmitglieder 
 16 können in Einzelfällen als Sachverständige ohne Stimmrecht benannt werden."
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Antrag  81/S004: Doppelspitzen ermöglichen 2 von 2

Antragsteller*in: KV Oberallgäu, Stephan Thomae, KV Kempten, Julika Sandt, 
Jennifer Kaiser, Katharina Walter, Dr. Wolfgang Heubisch, 
Gräfin Barbara von Baudissin-Schmidt, Axel Schmidt, Dr. 
Michael Ruoff, Hildebrecht Braun, Sabrina Steinbauer, 
Stephanie Bachhuber, Ulla Schäfer, Alexandra Straßberger, 
Monica Wolsky, David Berends, Laura Stephanie Reif, Carmen 
Brücher, KV München-Süd, Liberale Frauen Bayern, Thomas 
Sattelberger

Status: eingereicht

Die Versammlung möge beschließen:

 1 Die Satzung der FDP Bayern soll die Bildung von Doppelspitzen auf Landes-, Bezirks-, 
 2 Kreis-, Stadt- und Ortsvorstandsebene sowie bei den Vorständen der 
 3 Landesfachausschüsse ermöglichen. Diese Möglichkeit soll freiwillig und 
 4 geschlechtsunabhängig angeboten werden. Hierzu ändert die FDP Bayern ihre 
 5 Landessatzung vom 76. Ordentlichen Landesparteitag sowie ihre Wahl- und 
 6 Antragsordnung vom 75. Ordentlichen Landesparteitag folgendermaßen:

 7 Änderung der Landessatzung vom 76. Ordentlichen Landesparteitag
 8 Ergänze in § 13 Absatz 2 Satz 1 nach „den Vorsitzenden“ die Worte „/ die 
 9 Vorsitzenden“

 10 Ergänze in § 13 Absatz 2 Satz 4 nach „der Vorsitzenden“ die Worte „/ der 
 11 Vorsitzenden“

 12 Ergänze in § 14 Absatz 2 Satz 1 nach „Kommt der Vorsitzende“ die Worte „/ kommen die 
 13 Vorsitzenden“

 14 Ergänze in § 16 Absatz 6 Satz 1 nach „mit dem“ die Worte „/ mit den“

 15 Ergänze in § 16 Absatz 8 Satz 1 nach „des“ das Wort „/ der“

 16 Ergänze in § 19 Absatz 4 Satz 1 nach „den“ das Wort „/ die“

 17 Ergänze in § 19 Absatz 5 Satz 2 nach „des“ das Wort „/ der“

 18 Ersetze § 19 Absatz 6 Satz 1 durch „Der Landesvorsitzende eröffnet / die 
 19 Landesvorsitzenden eröffnen den Landesparteitag und leitet/ leiten die Wahl des 
 20 Parteitagspräsidiums.

 21 Ersetze § 21 Absatz 2 (a) (i) durch „einen oder zwei Landesvorsitzende (Doppelspitze)

 22 Ergänze in § 21 Absatz 2 (a) (iii) nach „des“ das Wort „/ der“

 23 Ersetze in § 21 Absatz 6 durch „Der Landesvorsitzende repräsentiert / die 
 24 Landesvorsitzenden repräsentieren den Landesverband. Der Landesvorsitzende ist / die 
 25 Landesvorsitzenden sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Er vertritt / sie vertreten 
 26 den Landesverband gerichtlich und außergerichtlich. Sollte keine Doppelspitze 
 27 vorliegen, kann der Landesvorsitzende im Falle seiner Verhinderung einen der 
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 28 stellvertretenden Landesvorsitzenden mit seiner Vertretung betrauen; die Verhinderung 
 29 braucht nicht nachgewiesen zu werden“

 30 Ergänze in § 21 Absatz 7 Satz 1 nach „den“ das Wort „/ die“

 31 Ergänze in § 21 Absatz 7 Satz 3 nach „den“ das Wort „/ die“ sowie nach „beim“ das 
 32 Wort „/ bei den“

 33 Ergänze in § 21 Absatz 8 Satz 1 nach „Der Landesvorsitzende“ die Wörter „/ die 
 34 Landesvorsitzenden“

 35 Ergänze in § 23 Absatz 6 Satz 1 nach „den“ das Wort „/ die“

 36 Ergänze in § 23 Absatz 7 Satz 1 nach „Der Bezirksvorsitzende eröffnet“ die Wörter „/ 
 37 die Bezirksvorsitzenden eröffnen“

 38 Ersetze § 24 Absatz 2 (a) durch „einem oder zwei Bezirksvorsitzenden (Doppelspitze)

 39 Ergänze in § 24 Absatz 4 Satz 2 nach „beim“ die Wörter „/ bei den“

 40 Ergänze in § 25 Absatz 4 Satz 1 nach „den“ das Wort „/ die“

 41 Ersetze in § 25 Absatz 5 Satz 1 durch „Der Stadtvorsitzende eröffnet / die 
 42 Stadtvorsitzenden eröffnen die Stadthauptversammlung und leitet / leiten die Wahl des 
 43 Präsidiums.“

 44 Ersetze § 26 Absatz 2 (a) durch „einem oder zwei Stadtvorsitzenden (Doppelspitze)

 45 Ergänze in § 26 Absatz 5 Satz 1 nach „den“ das Wort „/ die“

 46 Ergänze in § 27 Absatz 3 Satz 2 nach „vom“ die Wörter „/ von den“

 47 Ergänze in § 27 Absatz 4 Satz 1 nach „vom“ die Wörter „/ von den“

 48 Ersetze § 28 Absatz 2 (a) durch „einem oder zwei Kreisvorsitzenden (Doppelspitze)

 49 Ergänze in § 28 Absatz 5 Satz 1 nach „den“ das Wort „/ die“

 50 Ergänze in § 29 Absatz 1 Satz 3 nach „den“ das Wort „/ die“

 51 Ersetze § 33 Absatz 2 (a) durch „der / die vom Landesvorstand bestellte Vorsitzende/n 
 52 (Abs. (4));

 53 Ergänze in § 33 Absatz 4 Satz 2 nach „den“ das Wort „/ die“

 54 Ergänze in § 33 Absatz 7 Satz 2 nach „den“ das Wort „/ die“

 55 Ergänze in § 35 Absatz 1 Satz 1 nach „ihrem“ das Wort „/ ihren“

 56 Ergänze in § 35 Absatz 2 Satz 1 nach „des“ das Wort „/ der“

 57 Ergänze in § 35 Absatz 5 Satz 2 nach „der Vorsitzende“ die Wörter „/ die 
 58 Vorsitzenden“

 59 Ergänze in §41 Absatz 2 Satz nach „der Landesvorsitzende“ die Wörter „/ die 
 60 Landesvorsitzenden“

 61 Ergänze in §41 Absatz 2 Satz nach „seine“ das Wort “/ ihre“

Begründung

Doppelspitzen sind in mehr und mehr Organisationen üblich, gerade auch im Ehrenamt. Es fällt 
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immer schwerer, Personen zu finden, die sich für Führungsaufgaben gewinnen lassen und alleine 
Verantwortung für einen Verband oder eine Organisation übernehmen möchten. Aus diesem 
Grund ist es durchaus sinnvoll die Möglichkeit zu schaffen, dass auf allen Gliederungsebeneden 
der FDP Bayern die Option gegeben wird, eine solche Doppelspitze zu bilden. Das würde den 
betroffenen Gremien mehr Flexibilität zur Gestaltung der Aufbauorganisation bieten, ohne 
dadurch bestehende Strukturen auflösen zu müssen.
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Antrag  81/S005: Ermöglichung von Doppelspitzen in allen 
Gliederungen des Landesverbandes

Antragsteller*in: Dr. Wolfgang Heubisch, Stephanie Bachhuber, Axel Schmidt, 
Dr. Michael Ruoff, Sandra Pauly, Julika Sandt, Thomas 
Sattelberger, Katharina Walter, Ulla Schäfer, Martina 
Scheftner, Hildebrecht Braun, Sabrina Steinbauer, Daniela 
Busse, Béatrice Vesterling, Gräfin Barbara von Baudissin-
Schmidt, Alexandra Straßberger, Liberale Frauen Bayern, KV 
München-Süd, Katharina Jutta Anna Rauh

Status: eingereicht

Die Versammlung möge beschließen:

 1 Ersetze § 19 (4) „den Landesvorsitzenden“ durch „die Landesvorsitzenden“

 2 Ersetze § 19 (5) „des Vorsitzenden“ durch „der Vorsitzenden“

 3 Ersetze § 19 (6) „Der Landesvorsitzende“ durch „Einer der Landesvorsitzenden“

 4 Ersetze § 21 (2) (i) „dem Landesvorsitzenden;“ 
 5 durch „bis zu zwei Landesvorsitzenden;“

 6 Ersetze § 21 (6) „Der Landesvorsitzende repra�sentiert den Landesverband. Der 
 7 Landesvorsitzende ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Er vertritt den Landesverband…“
 8 durch (6) „Die Landesvorsitzenden repra�sentieren den Landesverband. Die 
 9 Landesvorsitzenden sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Sie vertreten…“ 

 10 Ersetze §21 (7) „den Landesvorsitzenden“ jeweils durch „die Landesvorsitzenden“ und 
 11 „beim Landesvorsitzenden“ durch „bei den Landesvorsitzenden“

 12 Ersetze §21 (8) „Der Landesvorsitzende, jeder seiner Stellvertreter…“ durch „Die 
 13 Landesvorsitzenden, jeder ihrer Stellvertreter…“

 14 Ersetze § 23 (6) „den Bezirksvorsitzenden“ durch „die Bezirksvorsitzenden“

 15 Ersetze §23 (7) „Der Bezirksvorsitzende“ durch „Einer der Bezirksvorsitzenden“

 16 Ersetze § 24 (2) (a) „dem Bezirksvorsitzenden;“ 
 17 durch „bis zu zwei Bezirksvorsitzenden;“

 18 Ersetze § 24 (4) „beim Bezirksvorsitzenden“ durch „bei den Bezirksvorsitzenden“

 19 Ersetze § 25 (4) „den Stadtvorsitzenden“ durch „die Stadtvorsitzenden“

 20 Ersetze § 25 (5) „Der Stadtvorsitzende“ durch „Einer der Stadtvorsitzenden“

 21 Ersetze § 26 (2) (a) „dem Stadtvorsitzenden;“ 
 22 durch „bis zu zwei Stadtvorsitzenden;“

 23 Ersetze § 26 (5) „den Stadtvorsitzenden“ durch „die Stadtvorsitzenden“

 24 Ersetze §27 (3) „vom Vorsitzenden“ durch „von den Vorsitzenden“

 25 Ersetze § 28 (2) (a) „dem Vorsitzenden;“ 
 26 durch „bis zu zwei Vorsitzenden;“
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 27 Ersetze § 28 (5) „den Kreisvorsitzenden“ durch „die Kreisvorsitzenden“

 28 Ersetze § 29 „den Ortsvorsitzenden“ durch „die Ortsvorsitzenden“

 29 Ersetze § 31 (a) „Landesvorsitzender“ durch „die Landesvorsitzenden“ und „werden 
 30 soll“ durch „werden sollen“.

Begründung

Bisher ist in der Satzung nur jeweils ein Landes-, ein Bezirks-, ein Stadtverbands- und ein 
Kreisverbandsvorsitzender vorgesehen. Doppelspitzen sind laut Satzung nicht möglich. Jede 
Gliederung der Partei soll für sich entscheiden, ob sie einen Vorsitzenden oder eine Doppelspitze 
wählt.

FDP Bayern

7 / 8



Antrag  81/WAO001: Doppelspitzen ermöglichen 1 von 2

Antragsteller*in: KV Oberallgäu, Stephan Thomae, KV Kempten, Julika Sandt, 
Jennifer Kaiser, Katharina Walter, Dr. Wolfgang Heubisch, 
Gräfin Barbara von Baudissin-Schmidt, Axel Schmidt, Dr. 
Michael Ruoff, Hildebrecht Braun, Sabrina Steinbauer, 
Stephanie Bachhuber, Ulla Schäfer, Alexandra Straßberger, 
Monica Wolsky, David Berends, Laura Stephanie Reif, Carmen 
Brücher, KV München-Süd, Liberale Frauen Bayern, Thomas 
Sattelberger

Status: eingereicht

Die Versammlung möge beschließen:

 1 Die Wahl- und Antragsordnung der FDP Bayern soll die Bildung von Doppelspitzen auf 
 2 Landes-, Bezirks-, Kreis-, Stadt- und Ortsvorstandsebene sowie bei den Vorständen der 
 3 Landesfachausschüsse ermöglichen. Diese Möglichkeit soll freiwillig und 
 4 geschlechtsunabhängig angeboten werden. Hierzu ändert die FDP Bayern ihre Wahl- und 
 5 Antragsordnung vom 75. Ordentlichen Landesparteitag folgendermaßen:

 6 Änderung der Wahl- und Antragsordnung vom 75. Ordentlichen 
 7 Landesparteitag
 8 Ergänze in § 8 Absatz 1 Satz 1 nach „Der Vorsitzende die Wörter „/ die Vorsitzenden“
 9 Ergänze in § 8 Absatz 1 Satz 2 nach „des“ das Wort „/ der“
 10 Ersetze § 12 Absatz 1 Satz 1 durch „Scheiden ein oder mehrere Landesvorsitzende bzw. 
 11 Vorsitzende einer Untergliederung aus einem Amt während seiner / ihrer Wahlperiode 
 12 aus, so ist, falls nicht ohnedies innerhalb von vier Monaten satzungsgemäß Neuwahlen 
 13 stattfinden, innerhalb von zwei Monaten ein neuer Vorsitzender / zwei neue 
 14 Vorsitzende zu wählen.

Begründung

Doppelspitzen sind in mehr und mehr Organisationen üblich, gerade auch im Ehrenamt. Es fällt 
immer schwerer, Personen zu finden, die sich für Führungsaufgaben gewinnen lassen und alleine 
Verantwortung für einen Verband oder eine Organisation übernehmen möchten. Aus diesem 
Grund ist es durchaus sinnvoll die Möglichkeit zu schaffen, dass auf allen Gliederungsebeneden 
der FDP Bayern die Option gegeben wird, eine solche Doppelspitze zu bilden. Das würde den 
betroffenen Gremien mehr Flexibilität zur Gestaltung der Aufbauorganisation bieten, ohne 
dadurch bestehende Strukturen auflösen zu müssen.
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